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B ü r g e r i n f o r m a t i o n 
 

 

zur 36. Sitzung des Stadtrates am Mittwoch, dem 26.09.2012, 17:00 Uhr, im Ratssaal, 

Eingang Schillerstraße 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Sehr geehrte Zuhörerin, 

sehr geehrter Zuhörer, 

 

wir begrüßen Sie zur heutigen Sitzung des Stadtrates der Stadt Zweibrücken. 

 

Es freut uns, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das kommunalpolitische Geschehen in 

unserer Stadt zu verfolgen. Im öffentlichen Teil der heutigen Sitzung beschäftigt sich der 

Stadtrat mit insgesamt 7 Tagesordnungspunkten, die auf den nachfolgenden Seiten kurz 

erläutert werden. An den öffentlichen Teil schließt sich ein nichtöffentlicher Teil der 

Sitzung an. Hier werden heute Personalangelegenheiten, Vertragsangelegenheiten und 

Anfragen von Ratsmitgliedern behandelt. 

 

Dem Zweibrücker Stadtrat gehören neben dem Vorsitzenden, Oberbürgermeister Kurt 

Pirmann, noch weitere 40 Ratsmitglieder an. Diese Zahl ist in der Gemeindeordnung von 

Rheinland-Pfalz festgelegt und richtet sich nach der Einwohnerzahl der Gemeinde. Die Sitze 

im Zweibrücker Stadtrat sind wie folgt verteilt: 

 

SPD - 16 Sitze 

CDU - 11 Sitze 

FDP - 5 Sitze 

FWG - 3 Sitze 

Grüne Liste - 3 Sitze 

DIE LINKE - 2 Sitze 

 

Im Einzelnen werden während der heutigen Sitzung im öffentlichen Teil folgende Punkte 

behandelt: 



   

 

 1   Einwohnerfragestunde  

 Die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Zweibrücken können zu diesem 

Tagesordnungspunkt Fragen und Anregungen an die Verwaltung richten, die im 

Rahmen der Stadtratssitzung beantwortet werden. Zur heutigen Sitzung ist 

keine Frage eingegangen. 

 

 

 2   Übertragung von Ermächtigungen zu Gunsten des Haushaltjahres 2012 

gem. § 17 Abs. 5 GemHVO 

 

 Gem. § 17 Abs. 1 GemHVO sind Ansätze für ordentliche Aufwendungen und 

Auszahlungen eines Teilhaushalts ganz oder teilweise übertragbar, soweit im 

Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist. Sie bleiben 

längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.  

Sind Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen 

zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von 

Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und solche zur Leistung von 

Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.  

Sollen Ermächtigungen übertragen werden, ist gem. Abs. 5 dem Gemeinderat 

eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den 

jeweiligen Teilergebnishaushalt und den jeweiligen Teilfinanzhaushalt des 

Haushaltsfolgejahres zur Beschlussfassung vorzulegen.  

Der Stadtrat berät und entscheidet heute über die Übertragung der Mittel aus 

2011 nach 2012.  

 

 

 3   Genehmigung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen / 

Auszahlungen 

 

 Der Haushaltsplan ist zwar für die Haushaltsführung verbindlich, gleichwohl 

kann es jedoch erforderlich sein, Veränderungen im Laufe des Haushaltsjahres 

vorzunehmen, um unerwarteten Mehrbelastungen oder neuen wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen Rechnung tragen zu können. Hierfür enthält das 

Haushaltsrecht das Instrument der über- und außerplanmäßigen Ausgaben. 

 

 

 4   Änderung der Hauptsatzung der Stadt Zweibrücken;  

Aufgaben der Ortsbeiräte;  

Änderung der Feuerwehrentschädigungsverordnung 

 

 Aufgrund geänderter Bewirtschaftungsgrundsätze des Waldes, wonach nur 

noch das Forstamt für den Holzverkauf zuständig ist, ist die in § 5 Abs. 1d der 

Hauptsatzung enthaltene Übertragung der „Durchführung des Holzverkaufs mit 

Ausnahme des Nutzholzes“ auf die Ortsbeiräte veraltet.  

Weiterhin wurden aufgrund der Änderung der 

Feuerwehrentschädigungsverordnung die Aufwandsentschädigungen für 

Feuerwehrangehörige angehoben. In § 13 der Hauptsatzung werden die Höhe 

der Aufwandsentschädigungen geregelt, die sich nach Maßgabe der 

Feuerwehrentschädigungsverordnung und der Absätze 2 und 8 richten.  

Der Stadtrat berät und entscheidet heute über die Änderung der Hauptsatzung 

der Stadt Zweibrücken. 

 

 

 5   Ergänzung des Arbeitskreises Verkehrssicherheit  

 Die SPD-Fraktion schlägt als Nachfolger für das verstorbene Ratsmitglied 

Günter Hahn im Arbeitskreis Verkehrssicherheit Frau Doris Paul vor. 

  

 



   

 6   Regelmäßige Information zum Zweckverband Entwicklungsgebiet 

Flugplatz (ZEF)  

(Antrag der Fraktion Grüne Liste vom 14.09.2012) 

 

 Mit Antrag vom 14.09.2012 fordert die Fraktion Grüne Liste, dass der Stadtrat 

künftig einmal pro Quartal über die Entwicklungen im Zweckverband 

Entwicklungsgebiet Flugplatz (ZEF) informiert wird.   
Der Stadtrat berät in der heutigen Sitzung den Antrag.  

 

 

 7   Anfragen von Ratsmitgliedern  

 Bei diesem Tagesordnungspunkt können die Ratsmitglieder Anfragen an die 

Verwaltung richten. 

 

 

 

 

An den öffentlichen Teil schließt sich der nichtöffentliche Teil der Sitzung an. 

 

 

 

 

Im Auftrag 

 

 

 

 

Körner 

Verwaltungsrat 
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